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Die gef. Kammer bezieht sich auf den o.a. Entwurr einer 40. Novelle 
zum ASVG, der im Sinne der Reformbemühungen gravierende Veränderungen 
gegenü�er dem derzeit noch geltenden Leistungsrecht enthält, dem 
aber mit Rücksicht auf die Atifrechterhaltung einer funktionierenden - .. 
Sozialversicherung zugestimmt werden muß. 

Festzuhalten ist jedoch, daß die angestrebte Pensionsreform Be­
lastungen für die Versicherten bringt und auch für die Pensionisten 
und insbesondere für die künftigen Pensionisten zu spürbaren Lei­
stungseinschränkungen führen wird. 

Dazu wird i� einzelnen vorgebracht: 

Die Beitragserhöhung um einen Prozentpunkt überschreitet�bereits die 
Belastungsgrenze und wird die Freisetzung von Arbeitskräften - ins­
besondere im ländlichen Raum - weiter forcieren und sich zu einem 
negativen Beschäftigungseffekt entwickeln. 

Die Verlängerung der Bemessungszeit wird für einige Berufsgruppen zu 
einem "Mehr an Pensionsgerechtigkeit" führen, enthält jedoch ins­
besondere für die Angestellten eine Benachteiligung. Damit wird sich .. 
auch der Abstand von den ASVG-Pensionisten zu den Beamtenpensionisten 
weiter vergrößern und die "Beamtenprivilegienfl noch akzentuierter 
hervortreten lassen. 

Daß auf die Einführung von Ruhensbestimmungen im Falle des Zusammen-
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treffens �on Pensionsansprüchen aus der Pensionsversicherung ver­
zichtet wurde, erscheint in einer Zeit, wo Milliardenbeträge zur 
Finanzierung der Pensionsversicherung fehlen, unverständlich. 
Entgegen der in den Erläuterungen dazu vorgebrachten Meinung ist 
die gef. Kammer der Ansicht, daß eine solche Regelung sozialpo­
litisch notwendig und zweifellos auch vertretbar gewesen wäre und 
spürbare finanzielle, Auswirkungen gebracht hätte� , 

\ '  , 

Die vorgeschlagene Fassung des § 90 ASVG wird als_ rechts.poli tisch 
bedenklich angesehen, da der Beitragsleistung keine yersicherungs­
leistung gegenübersteht. Nachdem die finanziel,len Aus.wirkungen 
auch kaum ins Gewicht fallen dürften, sollte die beabsichtigte 
Regelung fallengelassen werden. 

. .. 

Uneingeschränkt begrüßt wird hingegen die soziale Komponente des 
Entwurfes, q.ie in Form des 'Kinderzusc�lages und d�r Zurechnungs­
zeit zu� Ausdruck kpmmt. 

Dem Entwurf einer 8. Novell�r zum BSVG, dem Entwurf einer 14. Novelle 
zum B-KUVG sowie dem Entwurf einer 4. Novelle zum FSVG wird 
gleichfalls zugestimmt. 
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Der Kammeramtsdirektor: 
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